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Haushaltssatzung
der Gemeinde Bisterschied

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024
vom ______________

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit
geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt 2023 2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf 306.780 Euro 304.510 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 302.947 Euro 300.173 Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf 3.833 Euro 4.337 Euro

2. im Finanzhaushalt 2023 2024
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 11.531 Euro 11.917 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 Euro 0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 Euro 0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0 Euro 0 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf - 11.531 Euro - 11.917 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden
nicht veranschlagt.
Die Verwaltung wird im Vollzug dieser Haushaltssatzung bzw. des Haushaltsplanes ermächtigt, zu gegebener
Zeit die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kredite zu den am Kapitalmarkt erreichbar günstigsten
Bedingungen aufzunehmen. Dies gilt auch für Umschuldungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt für

2023 auf 0 EUR
2024 auf 0 EUR
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§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

2023 2024
Grundsteuer A auf 500 % 500 %
Grundsteuer B auf 500 % 500 %
Gewerbesteuer auf 380 % 380 %

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:

für den ersten Hund auf
für den zweiten Hund auf
für jeden weiteren Hund auf

72,00 €
96,00 €

108,00 €

72,00 €
96,00 €

108,00 €

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem
Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

2023 2024
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege
 mit Jagdpachtanteil (für

Grundstückseigentümer, die sich ihren
Jagdpachtanteil auszahlen lassen)

 ohne Jagdpachtanteil (für
Grundstückseigentümer, die sich ihren
Jagdpachtanteil nicht auszahlen lassen)

12,00 €/ha

0,00 €/ha

12,00 €/ha

0,00 €/ha

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

Zum 31.12. des Vorvorjahres 2021 730.618 Euro
Zum 31.12. des Vorjahres 2022 8.603 Euro 739.221 Euro
Zum 31.12. des 1. Planjahres 2023 3.833 Euro 743.054 Euro
Zum 31.12. des 2. Planjahres 2024 4.337 Euro 749.391 Euro

Anmerkung:
Die erforderlichen Jahresabschlüsse liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch
nicht vor.

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Wertgrenze für die Erheblichkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder
Auszahlungen nach § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO wurde bisher nicht festgelegt.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Eine Wertgrenze für Investitionen wurde bisher nicht festgelegt.
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Bisterschied, __________________

Rolf Sundheimer
Ortsbürgermeister
Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit
Schreiben vom …. vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtige Teile.

Der Haushaltsplan 2023/2024 der Ortsgemeinde Bisterschied liegt zur Einsichtnahme vom
____________________ bis ____________________ während den üblichen Besuchszeiten
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Nordpfälzer Land, Schulstraße 16, 67821 Alsenz,
Zimmer 15, öffentlich aus.

Es wird auf § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) hingewiesen:

„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf
Grund der GemO zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften
gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf
der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.“

Rockenhausen, ____________________
Verbandsgemeindeverwaltung
Nordpfälzer Land

Michael Cullmann
Bürgermeister
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Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten

Die Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten sind über den 

gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Im Übrigen sind Ansätze aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Auflösungen von Sonderposten mit 

anderen Ansätzen nicht deckungsfähig.

Abschreibungen, die die Ansätze überschreiten und nicht über die Deckungsfähigkeit abgedeckt sind, gelten als

überplanmäßig bereitgestellt. 

Deckungsfähigkeit gem. § 16 GemHVO

1. Die Personalaufwendungen/-auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt.

2. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig 

deckungsfähig erklärt.

Haushaltsvermerke

Ortsgemeinde Bisterschied

Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2023-2024
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Vorbericht
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Bisterschied

für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Vorbericht ist Anlage des Haushaltsplans und soll einen Überblick über die Entwicklung der
Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren unter Berücksichtigung der Vorjahre geben.

Gliederung des Vorberichts

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
2.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
2.2. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
2.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
3. Entwicklung der Vorjahre
4. Haushaltsjahre 2023 und 2024
4.1. Rahmenbedingungen
4.2. Ergebnishaushalt
4.3. Finanzhaushalt
4.4. Haushaltsausgleich
5. Entwicklung der Investitionen
6. Entwicklung der Kredite
6.1. Entwicklung der Investitionskredite
6.2. Entwicklung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus der

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
7.   Kommunaler Entschuldungsfonds
8. Ausblick
9. Statistische Daten
10. Bewirtschaftungsregelungen

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt
Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt. Hier werden
auch nichtzahlungswirksame Vorfälle eingeplant, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, die
Abschreibungen für das Anlagevermögen, die Auflösung/Bildung von Rückstellungen, etc. Der
Finanzhaushalt hat die Aufgabe eine Liquiditätskontrolle zu ermöglichen, hier werden Ein- und
Auszahlungen nach Zahlungswirksamkeit und die Investitionen veranschlagt.
Im Ergebnishaushalt wird somit der Werteverzehr bzw. Wertezuwachs und im Finanzhaushalt die
Liquiditätsveränderungen dargestellt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt wurden organisationsorientiert in sechs Teilhaushalte gegliedert:
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung
Teilhaushalt 2 – Schulen und Kultur
Teilhaushalt 3 – Soziales und Jugend
Teilhaushalt 4 – Gesundheit und Sport
Teilhaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt
Teilhaushalt 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen
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2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnisrechnung)

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) 2018 -52.821,85
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) 2019 4.058,97
3 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -3.469,00
4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2021 -28.582,00
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022 8.603,00
6 Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023 3.833,00
7 Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024 4.337,00
8 Zwischensumme lfd. Nr. 1 - 7 -64.040,88
9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 6.758,00
10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 5.891,00
11 Summe -51.391,88

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd.
Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr Betrag
in EUR

2.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –fehlbeträge
(Finanzrechnung)

Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemHVO)

=

Betrag

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) 2018 -39.047,22 1.852,50 -40.899,72
2 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss) 2019 7.302,07 5.557,50 1.744,57
3 3. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 10.074,00 4.630,00 5.444,00
4 2. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2021 -18.842,00 4.630,00 -23.472,00
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022 17.931,00 4.630,00 13.301,00
6 Ansatz des 1. Haushaltsjahres 2023 11.531,00 4.964,00 6.567,00
7 Ansatz des 2. Haushaltsjahres 2024 11.917,00 4.964,00 6.953,00
8 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-7) -30.362,15
9 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 14.314,00 4.964,00 9.350,00

10 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 13.436,00 4.964,00 8.472,00
11 Summe -12.540,15

lfd.
Nr. (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) Jahr

Saldo der
ordentlichen und

außerordentlichen
Ein- und

Auszahlungen

./.
planmäßige

Tilgung

in €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
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2.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemHVO)

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020 759.200,16
2 + vorl. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021 -28.582,00 730.618,16
3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 8.603,00 739.221,16
4 + Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsjahres 2023 3.833,00 743.054,16
5 + Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2024 4.337,00 747.391,16
6 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2025 6.758,00 754.149,16
7 + geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres 2026 5.891,00 760.040,16

lfd.
Nr.

Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Betrag

in €

Jahr

nachrichtlich:
aufgelaufenes
Eigenkapital

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

3. Entwicklung der Vorjahre
Haushaltsansätze 2021 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushaushalt In Euro
Gesamtbetrag der Erträge 242.317
Gesamtbetrag der Aufwendungen 270.899
Jahresüberschuss/-fehlbetrag -28.582
Finanzhaushalt In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -18.842
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 28.842

Haushaltsansätze 2022 (inklusive Nachtragshaushaltssatzung):

Ergebnishaushaushalt In Euro
Gesamtbetrag der Erträge 277.183
Gesamtbetrag der Aufwendungen 268.580
Jahresüberschuss/-fehlbetrag 8.603
Finanzhaushalt In Euro
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 17.931
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -17.931

Die Jahresabschlüsse sind bis zum Haushaltsjahr 2017 erstellt, geprüft und die Entlastung erteilt.

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 Euro und ordentliche
Tilgungsleistungen mit 4.630 Euro verplant.
Im Haushaltsjahr 2022 war keine Kreditaufnahme, aber ordentliche Tilgungsleistungen mit 4.630
Euro verplant.
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4. Haushaltsjahre 2023 und 2024

4.1 Rahmenbedingungen

Die Planung berücksichtigt die Orientierungsdaten des Haushaltsrundschreibens 2023 des
Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur vom 26. Oktober 2022 sowie die Daten der
regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022.

Berechnung der Steuereinnahmen:
Die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Gemeindeanteils an der
Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs wurde auf Grundlage der Steuerschätzung
vom November 2022 vorgenommen.

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage:
Grundlage für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage des Haushaltsjahres
2023 sind die Steuerkraftzahlen der Ortsgemeinde Bisterschied für den Zeitraum 01.10.2021 bis
30.09.2022 und die Schlüsselzuweisung A für 2023. Die Steuerkraftzahlen setzen sich zusammen
aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und
Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich.
Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt gegenüber 2022 unverändert 43 v.H. auf sämtliche
Umlagegrundlagen.
Der Hebesatz der Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls unverändert mit 40 v.H. und die
Sonderumlage Kita mit 7 v.H. angenommen.

4.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer
betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV).

2022 2023 Abweichung
ggü. Vorjahr 2024 Abweichung

ggü. Vorjahr

Erträge 277.183,00 306.780,00 29.597,00 304.510,00 -2.270,00

Aufwendungen 268.580,00 302.947,00 34.367,00 300.173,00 -2.774,00

Jahresüberschuss/-fehlbedarf(-) 8.603,00 3.833,00 -4.770,00 4.337,00 504,00

Ertragsstruktur
Position

Ergebnishaushalt HHP 2022 HHP 2023 Veränderung HHP 2024 Veränderung

E 01 - Steuern und
ähnliche Abgaben 127.140,00 € 143.284,00 € 16.144,00 € 146.579,00 € 3.295,00 €

E 02 -
Zuwendungen, allg.
Umlagen etc.

120.171,00 € 121.038,00 € 867,00 € 115.699,00 € -5.339,00 €

E 04 - Öff.-
rechtliche
Leistungsentgelte

14.418,00 € 14.652,00 € 234,00 € 14.402,00 € -250,00 €

E 05 -
Privatrechtliche
Leistungsentgelte

8.317,00 € 21.080,00 € 12.763,00 € 21.080,00 € 0,00 €

E 06 –
Kostenerstattungen
und -umlagen

980,00 € 910,00 € -70,00 € 910,00 € 0,00 €
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Position
Ergebnishaushalt HHP 2022 HHP 2023 Veränderung HHP 2024 Veränderung

E 07 - Sonstige
laufende Erträge 6.151,00 € 5.810,00 € -341,00 € 5.834,00 € 24,00 €

E 17 - Zins- u. son-
stige Finanzerträge 6,00 € 6,00 € 0,00 € 6,00 € 0,00 €

Summe: 277.183,00 € 306.780,00 € 29.597,00 € 304.510,00 € -2.270,00 €

Die Erträge erhöhen sich 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 29.597,00 EUR. Im Wesentlichen ist
dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des
Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

o Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben
+ 16.144 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei den Gemeindeanteilen an
der Einkommen- (+9.604 €) und Umsatzsteuer (+2.603 €).

o Pos. E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.
+ 867 EUR Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurde der Kommunale Finanzausgleich (KFA) neu
geregelt. Es ergeben sich hierdurch auch Änderungen bei den Kontenbezeichnungen. Die
bisherigen Schlüsselzuweisungen B1 und B2, C1 bis C3 und die
Investitionsschlüsselzuweisung fallen weg und werden ersetzt durch die
Schlüsselzuweisung B und die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.
Mehrerträge ergeben sich bei dieser Bilanzposition insbesondere bei der
Schlüsselzuweisung B (+4.636 €), Mindererträge sind bei der Schlüsselzuweisung A (-
2.381 €) zu verzeichnen.

o Pos. E 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte
+ 12.763 EUR Mehrerträge ergeben sich in erster Linie bei den Holzverkäufen aus dem
Gemeindewald (+12.963 €).

In 2024 reduzieren sich die Erträge gegenüber 2023 um 2.270,00 EUR. Im Wesentlichen ist dies
auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des
Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

o Pos. E 01 – Steuern und ähnliche Abgaben
+ 3.295 EUR Mehrerträge ergeben sich hier hauptsächlich bei dem Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer (+3.505 €).

o Pos. E 02 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen etc.
- 5.339 EUR Mindererträge sind insbesondere bei der Schlüsselzuweisung A (-5.193 €) zu
verzeichnen.

Aufwandsstruktur
Position

Ergebnishaushalt HHP 2022 HHP 2023 Veränderung HHP 2024 Veränderung

E 09 - Personal- u. Ver-
sorgungsaufwendungen 11.449,00 13.273,00 1.824,00 13.356,00 83,00

E 10 - Aufwendungen f.
Sach- u. Dienstleistungen 20.100,00 25.415,00 5.315,00 22.575,00 -2.840,00

E 11 - Abschreibungen 34.643,00 34.468,00 -175,00 33.978,00 -490,00
E 12 - Zuwendungen,
Umlagen, etc. 192.770,00 209.506,00 16.736,00 210.024,00 518,00
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Position
Ergebnishaushalt HHP 2022 HHP 2023 Veränderung HHP 2024 Veränderung

E 14 - Sonst. Laufende
Aufwendungen 8.628,00 19.082,00 10.454,00 19.115,00 33,00

E 18 - Zins- u. sonst.
Finanzaufwendungen 990,00 1.203,00 213,00 1.125,00 -78,00

Summe: 268.580,00 302.947,00 34.367,00 300.173,00 -2.774,00

Die Aufwendungen erhöhen sich 2023 gegenüber dem Vorjahr um 34.367,00 EUR. Im
Wesentlichen ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g.
Positionen des Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

o Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
+ 5.315 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der
Gebäudeunterhaltung (+2.000 €/Reparaturarbeiten Scheune Hauptstraße und +1.000 €
Reparaturarbeiten Friedhofshalle) sowie durch höhere Energiekosten Strom (+ 1.650 €)
und Heizung (+800 €).

o Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen
+ 16.736 EUR Mehraufwendungen ergeben sich hier insbesondere bei der Kreisumlage
(+6.968 €) und der Verbandsgemeindeumlage (+9.768 €).

o Pos. E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen
+ 10.454 EUR Mehraufwendungen sind im Wesentlichen im Bereich der Forstwirtschaft
(+9.752 €/u.a. Aufarbeiten von Holz) zu verzeichnen.

In 2024 vermindern sich die Aufwendungen gegenüber 2023 um 2.774,00 EUR. Im Wesentlichen
ist dies auf folgende Veränderungen zurückzuführen (vergleichen Sie die o.g. Positionen des
Ergebnishaushaltes (EH), Veränderungen > +/- 2.000 EUR):

o Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 2.840 EUR Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei der
Gebäudeunterhaltung (-3.000 €/Reparaturarbeiten Scheune und Friedhofshalle)

In der Anlage „Übersicht Erträge/Aufwendungen“ sind alle Planungsinhalte des
Ergebnishaushaltes mit Kontierungsangabe von Kostenträger/Kostenstelle/Sachkonto ersichtlich.

4.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle geplanten zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und
Auszahlungen). Dazu gehören zum einen die korrespondierenden, zahlungswirksamen Erträge
und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt (Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein-
und Auszahlungen), die Investitionen (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)
sowie die Kreditaufnahmen und Tilgungen (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit).

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 werden folgende Zahlen eingeplant:

Bezeichnung Pos. 2022 2023 2024
Saldo ordentliche u. außerordentl. Ein- und
Auszahlungen F 23 17.931,00 € 11.531,00 € 11.917,00 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit F 27 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Bezeichnung Pos. 2022 2023 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit F 32 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit F 33 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag F 34 17.931,00 € 11.531,00 € 11.917,00 €

Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit F 40 -17.931,00 € - 11.531,00 € - 11.917,00 €

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt* F 44 13.301,00 € 6.567,00 € 6.953,00 €

*sog. freie Finanzspitze
(Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen ./. ordentl. Tilgung von
Investitionskrediten; jedoch ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen)

4.4 Haushaltsausgleich

Von großer Bedeutung ist der Haushaltsausgleich gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Demnach ist der
Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn:
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von
Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von
Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2023 kann der Haushaltsausgleich erreicht werden, da sowohl der
Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+3.833 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der
ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+6.567 Euro).
Im Haushaltsjahr 2024 kann der Haushaltsausgleich ebenfalls erreicht werden, da sowohl der
Ergebnishaushalt ausgeglichen ist (+4.337 Euro) und im Finanzhaushalt der Saldo der
ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur
planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (+6.953 Euro).

5. Entwicklung der Investitionen
In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 sind in der Ortsgemeinde Bisterschied keine Investitionen
geplant.

2022 2023 2024 2025 2026
Einzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Auszahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Saldo 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Nachrichtlich:
Abschreibungen 34.643,00 € 34.468,00 € 33.978,00 € 33.978,00 € 33.978,00 €

Die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können der Investitionsübersicht
entnommen werden.
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6.  Entwicklung der Kredite

6.1 Entwicklung der Investitionskredite

Stand am 31.12.2022 (tatsächlich aufgenommene Darlehen) 70.235,28 €
Zugang 2023
geplanter Kreditbedarf 2023 0,00 €
Abgang 2023
ordentliche Tilgungen -4.964,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 65.271,28 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 221) 295,35 €

Zugang 2024
geplanter Kreditbedarf 2024                  0,00 €
Abgang 2024
ordentliche Tilgungen -4.964,00 €
voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 60.307,28 €
Verschuldung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 221) 272,88 €

6.2 Entwicklung der kurzfristigen Forderungen gegenüber der
Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Stand zum 31.12.2022 6.834,97 €
Voraussichtliche Zugänge 2023
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan 6.567,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2023
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan 0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023 13.401,97 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 221) 60,64 €

Voraussichtliche Zugänge 2024
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan 6.953,00 €
Voraussichtliche Abgänge 2024
lt. Pos. F 38 Gesamtfinanzplan 0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024 20.354,97 €
Forderung pro Einwohner (Stand 30.06.2022 = 221) 92,10 €

7.  Kommunaler Entschuldungsfonds
Die Ortsgemeinde Bisterschied ist dem Kommunalen Entschuldungsfonds des Landes Rheinland-
Pfalz (KEF-RP) beigetreten (Konsolidierungsvertrag vom 08.03.2012). Dieser soll den Kommunen
helfen, ihre bis zum Stichtag 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite deutlich zu reduzieren.
Es erfolgt eine jährliche Auszahlung an die Ortsgemeinde aus dem Entschuldungsfonds i.H.v.
1.899 EUR. Gemäß § 3 der Vereinbarung muss die Ortsgemeinde einen eigenen jährlichen
Konsolidierungsbetrag von 949,70 EUR leisten, der lt. Vertrag durch verschiedene Maßnahmen
realisiert werden soll. Eine Gesamtübersicht der vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen unter
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Berücksichtigung der entsprechenden Haushaltsansätze für 2023 und 2024 ist als Anlage dem
Haushaltsplan beigefügt.

8.  Ausblick

Die Ortsgemeinde Bisterschied ist wie alle Gemeinden im laufenden Geschäftsbetrieb durch viele
Pflichtaufgaben, die zu vorbestimmten Auszahlungen führen, gebunden. Die Ertragslage ist im
Wesentlichen von den Einkommensteueranteilen, Gewerbesteuererträgen sowie der
Schlüsselzuweisung A abhängig.
Kann die Ortsgemeinde eine erhöhte Steuerkraft ausweisen, werden wiederum Landkreis (43%)
und Verbandsgemeinde (47% inkl. Sonderumlage Kita) an den Umlagegrundlagen beteiligt.
Bei der Haushaltsaufstellung wurden sämtliche Aufwands- und Ertragspositionen auf mögliche
Einsparungen bzw. Mehrerträge überprüft und, soweit dies möglich war, auch in die
Haushaltsplanung übernommen.

9.  Statistische Daten
Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnsitz)

Insgesamt
davon

Hauptwohnsitz 2.
Wohnsitz

30.06.2013 247 237 10
30.06.2014 256 247 9
30.06.2015 253 246 7
30.06.2016 257 249 8
30.06.2017 256 248 8
30.06.2018 250 241 9
30.06.2019 243 235 8
30.06.2020 247 239 8
30.06.2021 244 237 7
30.06.2022 228 221 7

10.  Bewirtschaftungsregeln
Das Gesamtdeckungsprinzip wird für Ergebnis- und Finanzhaushalt weiter beibehalten. Ergänzend
gelten die allgemeinen Deckungsgrundsätze der §§14 ff GemHVO unter Berücksichtigung der
Haushaltsvermerke.
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Gemeinde 04 - Bisterschied
Haushaltsjahr 2023 / 2024
Berechnungsbasis Kostenstelle

Nr. Beschreibung Erläuterungen
Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

Kostenstelle  1110000000 Verwaltungssteuerung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 451,00 810,00 834,00 Ehrensoldrückstellung

50110000 Bürgermeister 7.300,00 7.150,00 7.150,00 Aufwandsentschädigung BGM

50120000 Beigeordnete 320,00 450,00 450,00 Aufwandsentschädigung Beig.

50490000 Sonstige 310,00 770,00 770,00 Sozialversicherung BGM/Beig.

50791000 Ehrensoldrückstellungen 1.066,00 0,00 0,00
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 120,00 0,00 0,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. 270,00 270,00 270,00 Gemeinde- u. Städtebund

56920000 Verfügungsmittel 100,00 50,00 50,00
56930000 Repräsentationen 200,00 200,00

Kostenstelle  1114100000 Gremienarbeit
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
50699000 Sonstige 50,00 50,00 50,00 Jahrbücher

Kostenstelle  1141000010 Gebäude
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
44120000 Mieten und Pachten 1.980,00 1.980,00 1.980,00
44290000 von übrigen Bereichen 60,00 60,00 60,00
52210000 Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) 100,00 150,00 155,00
52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 55,00 55,00 55,00
52313000 Unterhaltung Gebäude 2.000,00 0,00 Reparaturarbeiten Scheune Hauptstr. 15

52323000 Bewirtschaftung Gebäude 50,00 50,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden 43,00 43,00 43,00 Abschreibungen

56411000 Gebäudeversicherungen 20,00 28,00 32,00
56418000 Sachversicherungen 5,00 3,00 3,00
56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen 55,00 76,00 76,00 Abgabenbescheid

Kostenstelle  1142000000 Liegenschaften
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
44120000 Mieten und Pachten 900,00 1.100,00 1.100,00 Güterpacht

56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen 225,00 320,00 320,00 Abgabenbescheid

Kostenstelle  1143600000 Mähgeräte
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 19,00

48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 400,00 400,00 400,00 Kosten werden auf betr. Kostenstellen umgelegt

52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 200,00 200,00 200,00

Übersicht Erträge / Aufwendungen auf Kostenstellenbasis

Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 Ansatz Haushaltsjahr 2023 Ansatz Haushaltsjahr 2024

17



Nr. Beschreibung Erläuterungen
Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 Ansatz Haushaltsjahr 2023 Ansatz Haushaltsjahr 2024

52352000 Betriebs- und Schmierstoffe 100,00 100,00 100,00
52381000 Gegenstände < 1.000 EUR 100,00 100,00 100,00
53851000 Betriebsausstattung 19,00

Kostenstelle  1146000000 Versicherungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
56413000 Haftpflichtversicherungen 720,00 740,00 745,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. 320,00 250,00 250,00 Unfallversicherung

Kostenstelle  2810000020 Heimatpflege, Ortsverschönerung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
52321000 Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen 300,00 100,00 100,00
52381000 Gegenstände < 1.000 EUR 100,00 100,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 100,00 100,00

Kostenstelle  2811800010 Seniorenveranstaltungen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 100,00 100,00

Kostenstelle  3661300010 Spiel- und Bolzplätze
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41490000 von übrigen Bereichen 1.020,00
50221000 Vergütungen 580,00 1.252,00 1.274,00 Vergütung Beschäftigte

50222000 Leistungszulagen 88,00 89,00
50320000 Arbeitnehmer 46,00 101,00 103,00 Beiträge zu Versorgungskassen

50420000 Arbeitnehmer 163,00 378,00 385,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) 12,00 25,00 25,00
52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen 600,00 500,00 500,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. 500,00 100,00 100,00
52381000 Gegenstände < 1.000 EUR 50,00 50,00
53851000 Betriebsausstattung 23,00 23,00 23,00 Abschreibungen

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200,00 100,00 100,00 Umlegung Kosten bei KST 1143600000

Kostenstelle  5411000010 Straßen, Wege , Plätze
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 1.838,00 1.838,00 1.838,00 Auflösung Sonderposten

43710000 Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. 3.748,00 3.748,00 3.748,00 Auflösung Sonderposten

50221000 Vergütungen 658,00 669,00 Vergütung Beschäftigte

50222000 Leistungszulagen 46,00 47,00
50320000 Arbeitnehmer 53,00 54,00 Beiträge zu Versorgungskassen

50420000 Arbeitnehmer 198,00 202,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) 13,00 13,00
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 500,00 500,00 500,00
53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen 10.267,00 10.267,00 10.267,00 Abschreibungen

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100,00 100,00 Umlegung Kosten bei KST 1143600000

Kostenstelle  5411000020 Brunnen, Wasserläufe
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Nr. Beschreibung Erläuterungen
Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 Ansatz Haushaltsjahr 2023 Ansatz Haushaltsjahr 2024

Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
52590000 an übrige Bereiche 80,00 80,00 80,00

Kostenstelle  5411200010 Straßenbeleuchtung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 568,00 568,00 422,00 Auflösung Sonderposten

43710000 Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. 972,00 972,00 725,00 Auflösung Sonderposten

52210000 Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) 3.000,00 4.500,00 4.600,00
52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 1.300,00
52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen 1.400,00 1.400,00 Wartungspauschale

53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen 2.159,00 2.159,00 1.669,00 Abschreibungen

Kostenstelle  5414000000 Straßenoberflächenentwässerung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 26,00 26,00 26,00 Auflösung Sonderposten

43710000 Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. 45,00 45,00 45,00 Auflösung Sonderposten

52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 5.000,00 5.500,00 5.500,00
53230000 immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb. 90,00 90,00 90,00 Abschreibungen

Kostenstelle  5415000000 Konzessionsabgaben
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
46250000 Konzessionsabgaben 5.700,00 5.000,00 5.000,00

Kostenstelle  5475000000 Kommunale ÖPNV-Anlagen u. deren Ausstattung
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 176,00 176,00 176,00 Auflösung Sonderposten

52313000 Unterhaltung Gebäude 100,00 100,00 100,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden 379,00 379,00 379,00 Abschreibungen

Kostenstelle  5531100000 Verkehrsflächen, Grünflächen auf Friedhöfen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
44290000 von übrigen Bereichen 50,00 50,00 50,00
50221000 Vergütungen 580,00 1.239,00 1.260,00 Vergütung Beschäftigte

50222000 Leistungszulagen 87,00 89,00
50320000 Arbeitnehmer 46,00 99,00 101,00 Beiträge zu Versorgungskassen

50420000 Arbeitnehmer 163,00 374,00 380,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) 12,00 25,00 25,00
52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 365,00 300,00 300,00
52339000 Unterhaltung sonstiges Infrastrukturvermögen 500,00 500,00 500,00
53310000 Abschreibg. auf unbeb. Grundstücke u. grundst.g.R. 156,00 156,00 156,00 Abschreibungen

53490000 mit sonstigen Gebäuden 2.349,00 2.349,00 2.349,00 Abschreibungen

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. 75,00 80,00 80,00
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 200,00 100,00 100,00 Umlegung Kosten bei KST 1143600000

Kostenstelle  5531200000 Reihengräber, Wahlgräber (ohne Wege)
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
43910000 Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte 293,00 342,00 339,00 Auflösung Sonderposten
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Nr. Beschreibung Erläuterungen
Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 Ansatz Haushaltsjahr 2023 Ansatz Haushaltsjahr 2024

Kostenstelle  5531300000 Friedhofshalle
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 221,00 221,00 221,00 Auflösung Sonderposten

43224000 für das Bestattungswesen 100,00 100,00 100,00 Nutzungsentgelte Leichenhalle

52210000 Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) 200,00 200,00 205,00
52313000 Unterhaltung Gebäude 200,00 1.200,00 200,00 2023 Reparaturarbeiten

53490000 mit sonstigen Gebäuden 601,00 601,00 601,00 Abschreibungen

56411000 Gebäudeversicherungen 15,00 20,00 22,00
56418000 Sachversicherungen 5,00 5,00 5,00

Kostenstelle  5532100000 Öffnen/Schließen einer Grabstelle
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
43290000 Sonstige 540,00 540,00 540,00 Kostenerstattung Grabaushub

56290000 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. 540,00 540,00 540,00 Grabaushub

Kostenstelle  5551000020 Forstwirtschaft
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit) 4.437,00 17.400,00 17.400,00
44120000 Mieten und Pachten 400,00
52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 60,00 60,00
56290000 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. RuD. 3.848,00 13.600,00 13.600,00
56419100 Waldversicherung 60,00 60,00 60,00
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretg. 1.280,00 1.450,00 1.450,00

Kostenstelle  5559000010 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41490000 von übrigen Bereichen 580,00 520,00 520,00 Zuwendung Jagdgenossenschaft

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 386,00 386,00 386,00 Auflösung Sonderposten

43230100 Entgelte für die Unterh. v. Straßen etc. ab 2009 80,00 140,00 140,00 Wegebaubeiträge

43710000 Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg. 8.640,00 8.640,00 8.640,00 Auflösung Sonderposten

52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 500,00 500,00 500,00
52543000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 160,00 160,00 160,00 Zinsen Darlehen Brückensanierung

53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen 9.026,00 9.026,00 9.026,00 Abschreibungen

Kostenstelle  5731200010 Bürgerhaus/DG-Haus/DG-Halle-hoheitlich
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 8.900,00 8.900,00 8.900,00 Auflösung Sonderposten

44120000 Mieten und Pachten 600,00 600,00 600,00
44290000 von übrigen Bereichen 870,00 800,00 800,00
50221000 Vergütungen 580,00 146,00 148,00 Vergütung Beschäftigte

50222000 Leistungszulagen 11,00 11,00
50320000 Arbeitnehmer 46,00 12,00 12,00 Beiträge zu Versorgungskassen

50420000 Arbeitnehmer 163,00 44,00 45,00 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

50900000 Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) 12,00 4,00 4,00
52210000 Aufwendungen für Energie (Beleuchtung) 1.600,00 1.700,00 1.750,00
52220000 Aufwendungen für Energie (Heizung) 1.700,00 2.500,00 2.500,00
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Nr. Beschreibung Erläuterungen
Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 Ansatz Haushaltsjahr 2023 Ansatz Haushaltsjahr 2024

52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 1.000,00 800,00 800,00
52313000 Unterhaltung Gebäude 500,00 500,00 500,00
52321000 Bewirtschaftung Grundstücke/Außenanlagen 120,00 100,00 100,00
52323000 Bewirtschaftung Gebäude 250,00 250,00 250,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. 160,00 100,00 100,00
52381000 Gegenstände < 1.000 EUR 400,00 200,00 200,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 100,00 100,00 100,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden 8.995,00 8.995,00 8.995,00 Abschreibungen

53851000 Betriebsausstattung 99,00 99,00 99,00 Abschreibungen

56411000 Gebäudeversicherungen 665,00 900,00 920,00
56413000 Haftpflichtversicherungen 110,00 110,00 110,00
56418000 Sachversicherungen 145,00 145,00 145,00
56890000 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen 180,00 180,00 Abgabenbescheid

58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 100,00 100,00 Umlegung Kosten bei KST 1143600000

Kostenstelle  5731900030 Grillhütten, Grillplätze
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 98,00 98,00 98,00 Auflösung Sonderposten

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. 125,00 125,00
52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser 60,00 60,00 60,00
52313000 Unterhaltung Gebäude 300,00 300,00 300,00
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. 30,00 50,00 50,00
52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 20,00 50,00 50,00
53490000 mit sonstigen Gebäuden 281,00 281,00 281,00 Abschreibungen

53851000 Betriebsausstattung 156,00
56411000 Gebäudeversicherungen 15,00 20,00 22,00
56418000 Sachversicherungen 35,00 35,00 35,00

Kostenstelle  6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
40110000 Grundsteuer A 9.400,00 9.560,00 9.560,00
40120000 Grundsteuer B 20.000,00 20.970,00 20.970,00
40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr 14.000,00 15.000,00 15.000,00 Erhöhung Hebesatz von 365% auf 380%

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 71.930,00 81.534,00 85.039,00
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.480,00 4.083,00 4.254,00
40330000 Hundesteuer 2.300,00 2.650,00 2.650,00 Erhöhung Steuersätze (s. Satzung)

40521000 Familienleistungsausgleich 8.030,00 9.487,00 9.106,00
41111000 Schlüsselzuweisung A 104.100,00 101.719,00 96.526,00 Neuregelung KFA

41113001 Schlüsselzuweisung B 4.636,00 4.636,00 Neuregelung KFA

41320000 vom Land (auch: Spielbankabgabe) 1.899,00 1.900,00 1.900,00 KEF

54310000 Gewerbesteuerumlage 1.400,00 1.400,00 1.400,00
54421000 Landkreis 92.460,00 99.428,00 99.676,00 Umlagesatz 43%

54423000 Verbandsgemeinde 98.910,00 108.678,00 108.948,00 Umlagesatz 40% zzgl. 7% Sonderumlage Kita

Kostenstelle  6120000000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Sachkonto. . . . . . . . . . . . .
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Nr. Beschreibung Erläuterungen
Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge Aufwendungen

Ansatz Haushaltsvorjahr 2022 Ansatz Haushaltsjahr 2023 Ansatz Haushaltsjahr 2024

41843000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 340,00 50,00 50,00 Zinsbonus Liquiditätskredite

47990000 Sonstige 6,00 6,00 6,00 Dividende

57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände 100,00 150,00 150,00 Zinsen für Liquiditätskredite

57511000 an Banken 890,00 815,00 745,00 Zinsen für Investitionskredite

57512000 an Sparkassen 238,00 230,00 Zinsen für Investitionskredite

Summe Erträge 277.583,00 307.180,00 304.910,00
Summe Aufwendungen 268.980,00 303.347,00 300.573,00

Jahresüberschuss / -fehlbetrag 8.603,00 3.833,00 4.337,00
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Übersicht über die 
Teilhaushalte nach § 4 

Abs. 4 GemHVO 
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Ortsgemeinde Bisterschied 
 

Übersicht über die Teilhaushalte nach § 4 Abs. 4 GemHVO 
 
 
1  Zentrale Verwaltung 
 
1110 Verwaltungssteuerung 
1114 Gremien 
1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement 
1142 Liegenschaften 
1143 Bauhof 
1146 Versicherungen 
 
2  Schule und Kultur 
 
2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
2811 Förderung von Einrichtungen 
 
3  Soziales und Jugend 
 
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit 
 
5  Gestaltung der Umwelt 
  
5411 Gemeindestraßen 
5414 Straßenoberflächenentwässerung 
5415 Konzessionsabgaben 
5475 Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung 
5531 Friedhofswesen  
5532 Bestattungswesen  
5551 Kommunale Forstwirtschaft 
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 
5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 
 
6 Zentrale Finanzdienstleistungen 
  
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
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Teilergebnis- und  

-finanzpläne 
 

• Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung 

• Teilhaushalt 2 Schule und Kultur 

• Teilhaushalt 3 Soziales und Jugend 

• Teilhaushalt 5 Gestaltung Umwelt 

• Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 
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Stellenplan
der Ortsgemeinde Bisterschied

für die Haushaltsjahre 2023/2024

Kostenstelle Organisationseinheit
Laufbahn, Fachrichtung

Amtsbezeichnung

Entgeltgruppe
nach TvöD

Anzahl Stellen
Stellenvermerke und Erläuterungenfür die kommenden

Haushaltsjahre
2023/2024

für das
laufende

Haushaltsjahr
2022

tatsächliche
Besetzung am
30. Juni 2022

1 2 3 4 5 6 7

Verschiedene Beschäftigte/r E 1 0,12821 0,05128 0,05128 5 Std./Woche
Gemeindearbeiter

Aufteilung auf Kostenstellen:

3661300010 - Spielplatz 38,00 %
5411000010 - Straßen, Wege und Plätze 19,93 %
5531100000 - Friedhof/Grünflächen 37,64 %
5731200010 - Bürgerhaus   4,43 %
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Übersicht über die 
Beurteilung der 

dauernden 
Leistungsfähigkeit 

(Berechnung der sog. 
Freien Finanzspitze) 
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lfd.
Nr.

Vorvorjahr
2021

Planjahr
2023

Planjahr
2024

Planjahr
2025

Planjahr
2026

1 -18.842 11.531 11.917 14.314 13.436

2 4.630 4.964 4.964 4.964 4.964

3 -23.472 6.567 6.953 9.350 8.472

4

5 -23.472 6.567 6.953 9.350 8.472

Jahr
2023:

Jahr
2023: 0

Jahr
2024:

Jahr
2024: 0

Jahr
2025:

Jahr
2025: 0

Jahr
2026:

Jahr
2026: 0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023/2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Vorjahr
2022

Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs.
1 Nr. F 23 GemHVO) 17.931

4.630

13.301

Endfällige Kredite

13.301

abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten
Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)

04 Bisterschied

Stand der Liquiditätssicherung

= Freie Finanzspitze

Verbleibende Finanzspitze

abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht
genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Nr. F 36 GemHVO)

58



 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnahme am KEF-RP 
(Konsolidierungsmaßnahmen) 
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Anlage: Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

Seite 

im 

Haus-

halts-

plan

lfd. Nr. Haushalts-

stelle

Konto

Bezeichnung Konsolidierungsmaßnahme Haushalts-

ansatz

2023

geplanter 

Konsolidierungs-

anteil lt. KEF-

Vertrag

Haushalts-

ansatz

2024

geplanter 

Konsolidierungs-

anteil lt. KEF-

Vertrag

darunter: Steuern

1 60110000 Grundsteuer A Erhöhung Hebesatz von 300 %  auf 500 % 9.560,00 € 400,00 € 9.560,00 € 400,00 €

2 60120000 Grundsteuer B Erhöhung Hebesatz von 338 % auf 500 % 20.970,00 € 540,00 € 20.970,00 € 540,00 €

3 60330000 Hundesteuer Erhöhung Steuerhebesätze 2.650,00 € 160,00 € 2.650,00 € 160,00 €

1. Hund von 36 EUR auf 72 EUR

2. Hund von 66 EUR auf 96 EUR

ab 3. und von 90 EUR auf 108 EUR

Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt 1.100,00 € 1.100,00 €

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 949,70 €

Auf die Ortsgemeinde entfallende Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 des Konsolidierungsvertrages 2.849,11 €

Mindesttilgung (§ 2 Abs. 3 Konsolidierungsvertrag)  = 80 v.H. der Jahresleistung gem. § 2 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag 2.279,29 €

Ortsgemeinde Bisterschied
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zum 31.12.2017 

 

 
 

61



Aktiva Passiva

01.01.2017 31.12.2017
mehr /

weniger (-) 01.01.2017 31.12.2017
mehr /

weniger (-)
1. Anlagevermögen 1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 1.1 Kapitalrücklage 852.435,78 777.131,81 -75.303,97
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse 2.599,80 2.509,38 -90,42 1.3 Ergebnisvortrag -72.937,05 0,00 72.937,05

2.599,80 2.509,38 -90,42 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -2.366,92 34.300,23 36.667,15
1.2 Sachanlagen 777.131,81 811.432,04 34.300,23
1.2.1 Wald, Forsten 471.859,36 471.859,36 0,00 2. Sonderposten

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte 97.136,29 96.979,89 -156,40
2.1

Sonderposten für Belastungen aus dem komm-
unalen Finanzausgleich 146.529,45 0,00 -146.529,45

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 657.422,94 644.774,27 -12.648,67 146.529,45 0,00 -146.529,45
1.2.4 Infrastrukturvermögen 814.520,49 790.815,19 -23.705,30 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.762,95 5.295,10 -1.467,85 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen 642.861,42 632.569,52 -10.291,90
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 17.421,61 19.425,56 2.003,95 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 465.454,20 450.048,56 -15.405,64

2.065.123,64 2.029.149,37 -35.974,27 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 13.500,00 13.500,00 0,00
1.3 Finanzanlagen 2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Beteiligungen 4.000,00 0,00 -4.000,00 2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 5.512,64 5.381,94 -130,70
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsf. komm. Stiftungen 0,00 4.000,00 4.000,00 1.127.328,26 1.101.500,02 -25.828,24
1.3.8 Sonstige Ausleihungen 250,00 250,00 0,00

4.250,00 4.250,00 0,00 3. Rückstellungen
Anlagevermögen insgesamt 2.071.973,44 2.035.908,75 -36.064,69 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 38.751,00 39.227,00 476,00

38.751,00 39.227,00 476,00

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
2. Umlaufvermögen 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 59.727,28 53.964,28 -5.763,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 59.727,28 53.964,28 -5.763,00
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 4.596,80 3.888,42 -708,38
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.652,24 0,00 -1.652,24 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.315,95 563,46 -752,49
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 68.163,62 0,00 -68.163,62 1.315,95 563,46 -752,49
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände 7.391,12 1.154,49 -6.236,63

Umlaufvermögen insgesamt 81.803,78 5.042,91 -76.760,87 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 942,04 192,19 -749,85
942,04 192,19 -749,85

4. Rechnungsabgrenzungsposten
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 466,02 474,14 8,12 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonst. öff. Bereich

466,02 474,14 8,12 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden 9,94 0,00 -9,94

gegenüber Zweckverbänden 925,92 0,00 -925,92
gegenüber der Verbandsgemeinde (Einheitskasse) 0,00 30.558,42 30.558,42

935,86 30.558,42 29.622,56

4.11 Sonstige Verbindlichkeiten 1.581,59 3.988,39 2.406,80
1.581,59 3.988,39 2.406,80

Verbindlichkeiten insgesamt 64.502,72 89.266,74 24.764,02
2.154.243,24 2.041.425,80 -112.817,44 2.154.243,24 2.041.425,80 -112.817,44

Schlussbilanz der Ortsgemeinde Bisterschied
zum 31.12.2017

Betragsangaben in EUR
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Ortsgemeinde Bisterschied
Haushaltsjahr 2022
Abgleich Finanzrechnung (investiv) und Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Einzahlungen
Inv.Nr. Bezeichnung Ansatz

Soll-Stellung in
Bilanz Ergebnis FR 2022

04-0002 Grabnutzungsentgelte 1.070,00 € 1.070,00 €
04-0016 Erneuerung Brücke "Legerbach" 368,46 € 368,46 €

Summe: 0,00 € 1.438,46 € 1.438,46 €

nachrichtlich

Inv.Nr. Bezeichnung Ansatz

übertragene
KE aus
Vorjahr

Soll-Stellung in
Bilanz Ergebnis FR 2022 Mögliche KE

zu übertragende
KE Erläuterungen

Kreditaufnahme vom Kreditmarkt      10.000,00 €         10.000,00 €            10.000,00 € Aufnahme aus KE 2021

0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Auszahlungen

Inv.-Nr. Bezeichnung Ansatz

übertragene
Ansätze aus

Vorjahr
Soll-Stellung in

Bilanz Ergebnis FR 2022
mögliche
Ausz.erm.

übertragene
Ausz.erm. Erläuterungen

04-0019 Umgestaltung Spielplatz 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 €

Saldo Investitionstätigkeit 1.438,46 €
vorfinanzierte Investitionen Vorjahre 368,46 €-

Saldo Investitionstätigkeit lfd. Jahr 1.070,00 € Überschuss

Erläuterungen
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